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ANTRAG 
 
der Fraktionen der SPD, CDU und Linkspartei.PDS 
 
 
Einsetzung eines vorläufigen Ausschusses 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern wird 
ein vorläufiger Ausschuss gebildet.  
 
Vorsitzende des vorläufigen Ausschusses ist die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern. Stellvertretende Vorsitzende ist die 1. Vizepräsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Mitglieder des vorläufigen Ausschusses sind die Präsidentin des Landtages, die Vize-
präsidenten sowie je ein von den Fraktionen benanntes Mitglied des Landtages. 
 
Die Arbeit des vorläufigen Ausschusses endet mit der Einsetzung der ständigen Ausschüsse 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. 
 
 
 
 
Volker Schlotmann und Fraktion 
 
 
 
Dr. Armin Jäger und Fraktion 
 
 
 
Angelika Gramkow und Fraktion 
 


